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(54) UNTERBAUMÖBEL UND SANITÄRE WASCHEINRICHTUNG

(57) 1. Unterbaumöbel und sanitäre Wascheinrich-
tung.

2.1. Die Erfindung bezieht sich auf ein Unterbaumö-
bel mit einem Grundkörper (1), der eine Seitenwand (2)
mit einer oberseitigen Wandstirnfläche (2a) aufweist, und
mit einem Blendenelement (3), das mit einem Befesti-
gungsbereich (3a) an einer Innenseite (2b) der Seiten-
wand (2) befestigt ist und sich mit einem Schattenfugen-
blendenbereich (3b) nach oben über die oberseitige
Wandstirnfläche (2a) der Seitenwand (2) hinaus er-
streckt, sowie auf eine sanitäre Wascheinrichtung mit ei-
nem solchen Unterbaumöbel.

2.2. Das Unterbaumöbel beinhaltet erfindungsge-
mäß ein an der Seitenwand (2) befestigtes Abdeckprofil
(4), das einen die oberseitige Wandstirnfläche (2a) der
Seitenwand (2) nach oben abdeckenden Abdeckbereich
(4a) aufweist, und ein Objekthalteelement (5), das einen
Befestigungsbereich (5a), mit dem das Objekthalteele-
ment am Blendenelement (3) und/oder am Abdeckprofil
(4) befestigt ist, und einen Objekthaltebereich (5b) auf-
weist, mit dem es über die Seitenwand (2) des Grund-
körpers (1) hinaus nach außen vorsteht.

2.3. Verwendung z.B. für Waschtischeinrichtungen
in Badezimmern und für Küchenspülen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Unterbaumö-
bel mit einem Grundkörper, der eine Seitenwand mit ei-
ner oberseitigen Wandstirnfläche aufweist, und mit ei-
nem Blendenelement, das mit einem Befestigungsbe-
reich an einer Innenseite der Seitenwand befestigt ist
und sich mit einem Schattenfugenblendenbereich nach
oben über die oberseitige Wandstirnfläche der Seiten-
wand hinaus erstreckt, sowie auf eine sanitäre Wasch-
einrichtung mit einem solchen Unterbaumöbel.
[0002] Unterbaumöbel dieser Art werden beispielswei-
se im Sanitärbereich als Unterbauten von Waschbecken
und Waschtischen in Badezimmern oder von Küchen-
spülbecken in Küchen verwendet, sowohl in geschlos-
sener Bauweise mit ganz oder weitgehend geschlosse-
nen Seitenwänden als auch in offener Bauweise z.B. als
regalförmiger Unterbau mit zumindest bereichsweise of-
fenen Seitenwänden.
[0003] Mit den Richtungsangaben oben bzw. unten
wird vorliegend wie üblich auf die Einbau-/Gebrauchsla-
ge des Unterbaumöbels Bezug genommen. Mit Seiten-
wand ist eine beliebige Wand des Unterbaumöbels ge-
meint, die in der Einbaulage des Unterbaumöbels im We-
sentlichen in einer Vertikalebene liegt bzw. sich zwischen
einer Oberseite und einer Unterseite des Unterbaumö-
bels erstreckt, sei es an einer Vorderseite oder einer
Rückseite oder an Seiten des Unterbaumöbels zwischen
der Vorderseite und der Rückseite des Unterbaumöbels.
[0004] Die Offenlegungsschrift DE 24 50 947 A1 offen-
bart ein solches Unterbaumöbel in weitgehend geschlos-
sener Bauweise für ein an einer Wand befestigtes
Waschbecken. Dieses Unterbaumöbel beinhaltet einen
Unterschrank mit einer in einem oberen Bereich offenen
Rückwand, einer mit Schranktüren geschlossenen Vor-
derseite und zwei geschlossenen, gegenüberliegenden
Seitenwänden zwischen Vorder- und Rückseite. Entlang
der Vorderseite und den beiden Seitenwänden erstreckt
sich in einem oberen Bereich ein nach innen abgesetztes
Zwischenstück, das in einem unteren Bereich an der In-
nenseite der Seitenwände befestigt ist und sich mit einem
oberen Bereich nach oben über oberseitige Abschluss-
stirnflächen der Seitenwände und der Schranktüren hi-
naus erstreckt. Eine Abdeckhaube ist höhenverstellbar
auf das Zwischenstück aufgesetzt und übergreift es mit
Seitenteilen von oben außenbündig zu den Seitenwän-
den und mit vertikalem Abstand zu diesen, so dass eine
zwischenliegende Schattenfuge gebildet ist. Das Zwi-
schenstück wirkt hierbei als Blendenelement, dessen
sich über die Oberseite der Seitenwände hinaus erstre-
ckender Bereich einen entsprechenden Schattenfugen-
blendenbereich bildet.
[0005] Der Erfindung liegt als technisches Problem die
Bereitstellung eines Unterbaumöbels der eingangs ge-
nannten Art, das gegenüber dem oben erwähnten Stand
der Technik weitergehend verbessert ist, insbesondere
hinsichtlich Funktionalität, optischem Erscheinungsbild
und/oder Fertigungsaufwand, und einer damit ausgerüs-

teten sanitären Wascheinrichtung zugrunde.
[0006] Die Erfindung löst dieses Problem durch die Be-
reitstellung eines Unterbaumöbels mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 sowie einer sanitären Wascheinrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 9. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen angegeben, deren Wortlaut hiermit durch Verweis
zum Bestandteil der Beschreibung gemacht wird. Dies
schließt insbesondere auch alle Ausführungsformen der
Erfindung ein, die sich aus den Merkmalskombinationen
ergeben, die durch die Rückbezüge in den Unteransprü-
chen definiert sind.
[0007] Das erfindungsgemäße Unterbaumöbel bein-
haltet ein an der Seitenwand befestigtes Abdeckprofil,
das einen die oberseitige Wandstirnfläche der Seiten-
wand nach oben abdeckenden Abdeckbereich aufweist,
und ein Objekthalteelement, das einen Befestigungsbe-
reich, mit dem das Objekthalteelement am Blendenele-
ment und/oder am Abdeckprofil befestigt ist, und einen
Objekthaltebereich aufweist, mit dem es über die Seiten-
wand des Grundkörpers hinaus nach außen vorsteht.
[0008] Durch diese Charakteristika ergeben sich für
das erfindungsgemäße Unterbaumöbel spezifische Vor-
teile hinsichtlich Funktionalität, optischem Erschei-
nungsbild und/oder Fertigungsaufwand. Das Objekthal-
teelement dient dazu, wie der Name sagt, ein Objekt zu
halten. Bei diesem Objekt kann es sich um einen belie-
bigen mobilen, tragbaren Gegenstand handeln, der z.B.
in Badezimmern oder Küchen benutzt wird, wie ein Hand-
tuch, ein Becher, ein Seifenbehälter, eine Aufbewah-
rungsbox etc. Das Halten des Objekts kann beispiels-
weise darin bestehen, dass das Objekt am Objekthalte-
element hängend gehalten ist oder auf dem Objekthal-
teelement abgestellt ist und so von ihm getragen wird.
Der Abdeckbereich des Abdeckprofils deckt die obersei-
tige Wandstirnfläche der Seitenwand ab, wodurch er die-
se schützen und bei Bedarf optisch verdecken kann. Die
Möglichkeit der Schattenfugenbildung stellt einen weite-
ren gestalterischen Vorteil dar. Die Kombination aus
Grundkörper, Blendenelement, Abdeckprofil und Objekt-
halteelement ist zudem fertigungstechnisch mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand realisierbar.
[0009] Die genannten Befestigungen von Blendenele-
ment, Abdeckprofil und Objekthalteelement schaffen zu-
dem eine günstige Voraussetzung dafür, eine optimale
Krafteinleitung bzw. Kraftübertragung von Kraftbelastun-
gen, die auf das Objekthalteelement z.B. aufgrund des
von ihm gehaltenen Objektes einwirken können, in bzw.
auf den Grundkörper des Unterbaumöbels bereitzustel-
len. Dies kommt einer langen Gebrauchsdauer des Ob-
jekthalteelements zugute.
[0010] In einer Weiterbildung der Erfindung weist das
Abdeckprofil L-förmig eine den Abdeckbereich bildende,
erste L-Profilseite und eine sich an der Innenseite der
Seitenwand erstreckende, zweite L-Profilseite auf. Dies
stellt eine konstruktiv und funktionell günstige Realisie-
rung des Abdeckprofils das, das allein aus den beiden
L-Profilseiten bestehen kann oder alternativ noch einen
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oder mehrere weitere Profilseiten bzw. Profilabschnitte
besitzen kann. Mit der ersten L-Profilseite lässt sich die
oberseitige Wandstirnfläche der Seitenwand des Grund-
körpers abdecken, mit der zur ersten in der Regel im
Wesentlichen senkrechten zweiten L-Profilseite lässt
sich das Abdeckprofil entlang der Innenseite der Seiten-
wand anordnen, wobei die Befestigung des Abdeckpro-
fils je nach Bedarf z.B. durch eine feste Verbindung der
ersten L-Profilseite mit der oberseitigen Seitenwandstirn-
fläche und/oder durch eine feste Verbindung der zweiten
L-Profilseite mit der Seitenwandinnenseite realisiert sein
kann. In alternativen Ausführungen kann das Abdeck-
profil z.B. auch nur aus dem die oberseitige Seitenwand-
stirnfläche abdeckenden Abdeckbereich bestehen.
[0011] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist das
Unterbaumöbel eine Befestigungsverbindung auf, durch
die der Befestigungsbereich des Blendenelements und
die zweite L-Profilseite des Abdeckprofils gemeinsam an
der Innenseite der Seitenwand befestigt sind, vorzugs-
weise lösbar. Diese Maßnahme ermöglicht eine beson-
ders einfache und bei Bedarf wieder lösbare Befestigung
sowohl des Blendenelements als auch des Abdeckprofils
an der Seitenwand mittels der gemeinsamen Verbin-
dung. Alternativ können beispielsweise getrennte Befes-
tigungen zur Fixierung des Blendenelements an der Sei-
tenwand bzw. zur Fixierung des Abdeckprofils an der Sei-
tenwand vorgesehen sein.
[0012] In einer Weiterbildung der Erfindung weist das
Objekthalteelement einen bügelförmigen Halterahmen
mit zwei offenen Stirnenden auf, die den Befestigungs-
bereich des Objekthalteelements bilden. Diese Realisie-
rung des Objekthalteelements ermöglicht verschiedene
Nutzungen, für die gerade auch z.B. im Sanitärbereich
Bedarf besteht. Der Halterahmen wird an seinen Stirnen-
den am Blendenelement und/oder am Abdeckprofil be-
festigt und kann bei Bedarf im Übrigen sichtbar und/oder
für ein zu haltendes Objekt zugänglich bleiben. Er kann
bei Bedarf auch dazu benutzt werden, als Rahmen ein
Tragelement zu halten, das zum Tragen des jeweiligen
Objektes dient. In alternativen Ausführungen kann das
Objekthalteelement in anderer Weise realisiert sein, z.B.
als rahmenlose Halte- oder Ablageplatte.
[0013] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der Hal-
terahmen mit seinen beiden Stirnenden am Schattenfu-
genblendenbereich des Blendenelements befestigt, vor-
zugsweise lösbar. Dies ermöglicht eine konstruktiv ein-
fache und optisch vorteilhafte Befestigung des Halterah-
mens am Blendenelement. Der Halterahmen kann sich
in diesem Fall vom Schattenfugenblendenbereich des
Blendenelements in der gebildeten Schattenfuge nach
außen erstrecken, z.B. im Wesentlichen horizontal. Bei
Bedarf kann der Halterahmen vom Blendenelement ab-
genommen werden, z.B. um ihn durch einen anderen
Halterahmen zu ersetzen. In alternativen Ausführungen
kann eine unlösbare Befestigung des Halterahmens am
Schattenfugenblendenbereich des Blendenelements
oder eine Befestigung des Halterahmens mit seinen bei-
den Stirnenden am Befestigungsbereich des Blendene-

lements oder am Abdeckprofil oder direkt an der Grund-
körper-Seitenwand vorgesehen sein.
[0014] In einer Ausgestaltung der Erfindung stützt sich
der Halterahmen mit einem an seine beiden Stirnenden
angrenzenden Abstützabschnitt auf dem Abdeckbereich
des Abdeckprofils ab. Diese Maßnahme trägt zu einer
erhöhten Stabilität des Halterahmens und damit des Ob-
jekthalteelements insgesamt am Grundkörper des Un-
terbaumöbels und zu einer optimierten Krafteinleitung
von auf das Objekthalteelement ggf. einwirkenden Kräf-
ten in den Grundkörper bei. Denn die in den meisten
Fällen hauptsächlich vertikal nach unten auf das Objekt-
halteelement bzw. dessen Halterahmen einwirkenden
Halte-/Tragkräfte können zusätzlich über den Abstütz-
abschnitt des Halterahmens auf den Abdeckbereich des
Abdeckprofils und von diesem auf die Grundkörper-Sei-
tenwand übertragen werden. In alternativen Ausführun-
gen ist der Halterahmen beispielsweise kontaktfrei mit
vertikalem Abstand über dem Abdeckbereich des Ab-
deckprofils angeordnet und kontaktiert den sonstigen
Aufbau des Unterbaumöbels, z.B. das Blendenelement,
nur mit seinen Stirnenden.
[0015] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der Hal-
terahmen als ein Handtuchhalter ausgebildet. Dies stellt
eine oftmals gerade bei sanitären Unterbaumöbeln ge-
wünschte Nutzung des Halterahmens dar. In diesem Fall
lässt sich ein jeweiliges Handtuch am Objekthalteele-
ment halten, was ggf. einen an einer Gebäudewand mon-
tierten Handtuchhalter ersetzen kann.
[0016] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist das Ob-
jekthalteelement als eine Objektablage ausgebildet, die
den Halterahmen als ein Rahmenteil beinhaltet und eine
Ablageplatte aufweist, die vom Rahmenteil umgeben ist.
Dies stellt eine günstige Verwendung des Halterahmens
als Rahmenteil für eine Ablageplatte dar, die ihrerseits
als Ablagefläche für ein darauf abgestelltes bzw. getra-
genes Objekt fungiert, wie ein Seifenbehälter oder ein
anderes Behältnis für Kosmetika, Körperpflegemittel,
etc. Die Ablageplatte kann mit dem Rahmenteil als ein-
teiliges Bauteil gebildet oder separat gefertigt und dann
mit dem Rahmenteil zusammengesetzt werden, z.B. in
diesen eingelegt oder auf diesen aufgesetzt. In anderen
alternativen Ausführungen kann das Objekthalteelement
auch als eine rahmenlose Objektablage ausgebildet
sein, die z.B. nur aus einer einteiligen rahmenlosen Ab-
lageplatte besteht.
[0017] In einer Weiterbildung der Erfindung weist das
Blendenelement an einer der Seitenwand abgewandten
Seite ein T-Befestigungsnutprofil auf. Dieses T-Befesti-
gungsnutprofil lässt sich beispielsweise bei Bedarf dazu
verwenden, eine weitere Komponente des Unterbaumö-
bels daran festzulegen, z.B. eine rückseitige oder vor-
derseitige Blendenwand, die daran über einen Winkel-
halter befestigt werden kann, der in das T-Befestigungs-
nutprofil eingreift. In alternativen Ausführungen ist das
Blendenelement ohne derartiges T-Befestigungsnutpro-
fil realisiert.
[0018] In einer Weiterbildung der Erfindung weist das
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Unterbaumöbel an mindestens einer weiteren Seite den
speziellen Aufbau mit den Maßnahmen zur Schattenfu-
genbildung und mit dem nach außen abstehenden Ob-
jekthalteelement auf. Dazu beinhaltet der Grundkörper
mindestens eine weitere Seitenwand mit einer obersei-
tigen Wandstirnfläche, und ein weiteres Blendenelement
ist mit einem Befestigungsbereich an einer Innenseite
der weiteren Seitenwand befestigt und erstreckt sich mit
einem Schattenfugenblendenbereich nach oben über die
oberseitige Wandstirnfläche der weiteren Seitenwand hi-
naus. An der weiteren Seitenwand ist ein weiteres Ab-
deckprofil befestigt, das einen die oberseitige Wandstirn-
fläche der weiteren Seitenwand nach oben abdeckenden
Abdeckbereich aufweist, und ein weiteres Objekthaltee-
lement ist mit einem Befestigungsbereich am weiteren
Blendenelement und/oder am weiteren Abdeckprofil be-
festigt und steht mit einem Objekthaltebereich über die
weitere Seitenwand des Grundkörpers hinaus nach au-
ßen vor.
[0019] In dieser Ausführung weist das Unterbaumöbel
folglich mindestens zwei Objekthalteelemente in gleicher
Art an zwei verschiedenen Seiten des Grundkörpers auf,
z.B. an zwei gegenüberliegenden Seiten zwischen einer
Vorderseite und einer Rückseite. Je nach Bedarf kann
es sich um identische oder unterschiedliche Objekthal-
teelemente handeln, z.B. um jeweils einen Handtuchhal-
ter oder jeweils eine Objektablage oder um einen Hand-
tuchhalter an der einen Seite und eine Objektablage an
der anderen Seite. Je nach Wunsch kann auf diesen bei-
den Seiten und optional auf einer oder mehreren weite-
ren Seiten die Schattenfugenbildung vorgesehen sein,
z.B. auch in einer Realisierung als durchgehende Schat-
tenfuge an der Vorderseite und den zwei angrenzenden
Seiten des Unterbaumöbels. In alternativen Ausführun-
gen besitzt das Unterbaumöbel nur an einer Seite ein
derartiges Objekthalteelement.
[0020] Die erfindungsgemäße sanitäre Wascheinrich-
tung beinhaltet das erfindungsgemäße Unterbaumöbel
und ein Oberteil, das ein Waschbecken beinhaltet und
über dem Unterbaumöbel angeordnet ist, wobei es zur
Wandmontage oder zur Montage am Unterbaumöbel
eingerichtet ist. Bei dem Oberteil kann es sich beispiels-
weise allein um ein Waschbecken oder um einen Wasch-
tisch handeln, bei dem ein Waschbecken in eine umge-
bende Waschtischplatte integriert ist. Durch die Verwen-
dung des erfindungsgemäßen Unterbaumöbels ergeben
sich für die sanitäre Wascheinrichtung die hierzu oben
erläuterten funktionellen, gestalterischen und fertigungs-
technischen Vorteile und Eigenschaften entsprechend.
[0021] In einer Weiterbildung der Erfindung verläuft ei-
ne Unterkante des Oberteils unter Bildung einer Schat-
tenfuge mit vertikalem Abstand über der oberseitigen
Wandstirnfläche der Grundkörper-Seitenwand des Un-
terbaumöbels. Damit vervollständigt das über dem Un-
terbaumöbel platzierte Oberteil der Wascheinrichtung
die Schattenfugenbildung in der nach oben weisenden
Richtung. In alternativen Ausführungen kann die ober-
seitige Begrenzung der Schattenfuge von einem ent-

sprechenden Bereich des Blendenelements gebildet
sein, der dann unterhalb einer Unterkante des Oberteils
der Wascheinrichtung verläuft.
[0022] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung
sind in den Zeichnungen dargestellt. Diese und weitere
Ausführungsformen der Erfindung werden nachfolgend
näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine vorderseitige Perspektivansicht einer sa-
nitären Wascheinrichtung mit Unterbaumöbel
und darüber angeordnetem Oberteil mit
Waschbecken,

Fig. 2 eine Vorderseitenansicht der sanitären Wasch-
einrichtung,

Fig. 3 eine rückseitige Perspektivansicht der sanitä-
ren Wascheinrichtung,

Fig. 4 eine Perspektivansicht eines Objekthalteele-
ments des Unterbaumöbels in Form eines
Handtuchhalters,

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Objekthalteelements
des Unterbaumöbels in Form einer Objektab-
lage,

Fig. 6 eine Detailansicht eines Bereichs VI von Fig. 5,

Fig. 7 eine verkürzte Längsschnittansicht der sanitä-
ren Wascheinrichtung und

Fig. 8 eine rückseitige perspektivische Ausschnittan-
sicht eines oberen Seitenbereichs der sanitä-
ren Wascheinrichtung.

[0023] In den Figuren ist die erfindungsgemäße sani-
täre Wascheinrichtung in einer exemplarischen Ausfüh-
rung als wandmontierbare Waschtischeinrichtung ge-
zeigt. Wie insbesondere aus den Fig. 1 bis 3 ersichtlich,
umfasst die sanitäre Wascheinrichtung ein Unterbaumö-
bel 16 und ein Oberteil 17, das ein Waschbecken 18 be-
inhaltet und über dem Unterbaumöbel 16 angeordnet ist.
Das Unterbaumöbel 16 kann je nach Bedarf wandste-
hend mit Füßen, z.B. wie gezeigt je einem Fuß 28 in
jedem von vier Eckbereichen, oder wandhängend ohne
Füße montiert werden. Dabei sind die Füße 28 der Ein-
fachheit halber in den Fig. 1 und 3 weggelassen und nur
in Fig. 2 gezeigt. Alternativ zum gezeigten Beispiel, bei
dem das Oberteil 17 zur Wandmontage eingerichtet ist,
kann es in anderen Ausführungen zur Montage am Un-
terbaumöbel 16 eingerichtet sein. Je nach Bedarf und
Anwendungsfall besteht das Oberteil 17 einzig aus dem
Waschbecken 18 als einzigem, einheitlichem Baukörper
oder enthält eine oder mehrere weitere Komponenten.
In letzterem Fall kann z.B. zur Realisierung einer Wasch-
tischeinrichtung das Oberteil eine Waschtischplatte und
ein in diese eingebautes oder auf diese aufgesetztes
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Waschbecken beinhalten.
[0024] Das gezeigte Unterbaumöbel 16 ist ein erfin-
dungsgemäßes Unterbaumöbel und beinhaltet demge-
mäß einen Grundkörper 1, der eine Seitenwand 2 mit
einer oberseitigen Wandstirnfläche 2a aufweist, ein Blen-
denelement 3, das mit einem Befestigungsbereich 3a an
einer Innenseite 2b der Seitenwand 2 befestigt ist, ein
ebenfalls an der Seitenwand 2 befestigtes Abdeckprofil
4 und ein Objekthalteelement 5.
[0025] Das Blendenelement 3 erstreckt sich mit einem
Schattenfugenblendenbereich 3b nach oben über die
oberseitige Wandstirnfläche 2a der Seitenwand 2 hin-
aus, wobei er sich vorzugsweise, wie im gezeigten Bei-
spiel, geradlinig nach oben erstreckt.
[0026] Das Abdeckprofil 4 deckt mit einem Abdeckbe-
reich 4a die oberseitige Wandstirnfläche 2a der Seiten-
wand 2 nach oben ab. Das Objekthalteelement 5 bein-
haltet einen Befestigungsbereich 5a, mit dem es im ge-
zeigten Beispiel am Blendenelement 3 befestigt ist, in
alternativen Ausführungen am Abdeckprofil 4 statt am
Blendenelement 3 oder sowohl am Blendenelement 3
als auch am Abdeckprofil 4. Mit einem Objekthaltebe-
reich 5b steht das Objekthalteelement 5 über die Seiten-
wand 2 des Grundkörpers 1 hinaus nach außen vor.
[0027] In vorteilhaften Ausführungsformen weist, wie
im gezeigten Beispiel, das Abdeckprofil 4 eine den Ab-
deckbereich 4a bildende, erste L-Profilseite 41 und eine
sich an der Innenseite 2b der Seitenwand 2 erstrecken-
de, zweite L-Profilseite 42 auf, d.h. die beiden L-Profil-
seiten 41, 42 bilden eine L-Form, wobei die beiden Pro-
filseiten 41, 42 in zueinander senkrechten Ebenen liegen
oder in alternativen Realisierungen einen Winkel un-
gleich 90° zwischen ca. 60° und ca. 120° einschließen.
Im gezeigten Beispiel ist die senkrechte Beziehung zwi-
schen den beiden L-Profilseiten 41, 42 an den zur Ebene
der oberseitigen Wandstirnfläche 2a senkrechten Ver-
lauf der Innenseite 2b der Seitenwand 2 angepasst. Wie
insbesondere aus den Fig. 7 und 8 ersichtlich, deckt im
gezeigten Beispiel die erste L-Profilseite 41 des Abdeck-
profils 4 die oberseitige Wandstirnfläche 2a der Seiten-
wand 2 im Wesentlichen flächengleich und damit auch
außenbündig ab, in alternativen Ausführungen kann sie
über die Seitenwand 2 hinaus nach außen vorstehen.
[0028] Das Abdeckprofil 4 ist in entsprechenden Aus-
führungen aus einem metallischen Werkstoff gebildet
und kann farblich und in der spezifischen Materialwahl
auf eine gewünschte optische Gestaltung des Unterbau-
möbels 16 abgestellt werden. Ebenso ist in entsprechen-
den Ausführungen das Blendenelement 3 aus einem me-
tallischen Werkstoff gebildet, wobei es farblich und in sei-
ner spezifischen Materialwahl auf entsprechende Ge-
staltungswünsche abgestellt werden kann. Insbesonde-
re kann es, wenn gewünscht, auf die Gestaltung des Ab-
deckprofils 4 abgestimmt sein, z.B. aus dem gleichen
Material bestehen oder die gleiche Farbgestaltung auf-
weisen. Das Blendenelement 3 kann z.B. in fertigungs-
technisch einfacher Weise als extrudiertes Bauteil her-
gestellt werden. Gleiches gilt für das Abdeckprofil 4.

[0029] In vorteilhaften Ausführungen weist, wie im ge-
zeigten Beispiel, das Unterbaumöbel 16 eine Befesti-
gungsverbindung 6 auf, durch die der Befestigungsbe-
reich 3a des Blendenelements 3 und die zweite L-Profil-
seite 42 des Abdeckprofils 4 gemeinsam an der Innen-
seite 2b der Seitenwand 2 lösbar befestigt sind. Die Be-
festigungsverbindung 6 ist im gezeigten Beispiel durch
drei Schraubverbindungen 61, 62, 63 realisiert, wozu glei-
che Bohrlöcher im Blendenelement 3 und im Abdeckpro-
fil 4 nutzbar sind. In alternativen Ausführungen können
es mehr oder weniger Schraubverbindungen sein, oder
die Befestigungsverbindung ist durch eine andere lösba-
re Befestigungsart realisiert, wie dem Fachmann an sich
bekannt. In weiteren alternativen Ausführungen können
getrennte Befestigungsverbindungen vorgesehen sein,
mit denen zum einen das Abdeckprofil 4 und zum ande-
ren das Blendenelement 3 an der Seitenwand 2 befestigt
sind. Die Befestigungsverbindungen können je nach Be-
darf kraftschlüssig und/oder stoffschlüssig sein, lösbar
oder nicht lösbar.
[0030] Wie insbesondere aus Fig. 8 ersichtlich, sind
die zweite L-Profilseite 42 des Abdeckprofils 4 und der
Befestigungsbereich 3a des Blendenelements 3 jeweils
als langgestreckte, platten- bzw. stegförmige Bereiche
gebildet, die sich konform längs des planen oberen Be-
reichs der Seitenwandinnenseite 2b erstrecken. Dabei
liegt die zweite L-Profilseite 42 des Abdeckprofils 4 direkt,
d.h. mit Berührkontakt, gegen die Seitenwandinnenseite
2b an, und der Befestigungsbereich 3a des Blendenele-
ments 3 liegt direkt gegen die zweite L-Profilseite 42 des
Abdeckprofils 4 an.
[0031] In vorteilhaften Ausführungsformen weist, wie
im gezeigten Beispiel, das Objekthalteelement 5 einen
bügelförmigen Halterahmen 7 mit zwei offenen Stirnen-
den 7a, 7b auf, wie insbesondere aus den Fig. 4, 7 und
8 ersichtlich, die den Befestigungsbereich 5a des Ob-
jekthalteelements 5 bilden.
[0032] In vorteilhaften Realisierungen ist, wie im ge-
zeigten Beispiel, der bügelförmige bzw. U-förmige Hal-
terahmen 7 mit seinen beiden Stirnenden 7a, 7b am
Schattenfugenblendenbereich 3b des Blendenelements
3 befestigt, vorzugsweise lösbar. Im gezeigten Beispiel
ist diese Befestigung durch eine jeweilige Schraubver-
bindung 21 realisiert, wie aus Fig. 8 ersichtlich. Die
Schraubverbindung 21 bleibt von außen unsichtbar, in-
dem eine zugehörige Schraube von innen, d.h. vom In-
neren des Grundkörpers 1 her, durch ein Bohrloch im
Blendenelement 3 hindurch in das Stirnende 7a, 7b des
Halterahmens 7 eingeschraubt ist. Alternativ ist eine an-
dere kraftschlüssige oder eine stoffschlüssige Befesti-
gungsverbindung, z.B. eine Klebeverbindung, verwend-
bar.
[0033] In vorteilhaften Ausführungen stützt sich, wie
im gezeigten Beispiel, der Halterahmen 7 mit einem an
seine beiden Stirnenden 7a, 7b angrenzenden, untersei-
tigen Abstützabschnitt 7c auf dem Abdeckbereich 4a des
Abdeckprofils 4 ab. Dies trägt zusammen mit der stirn-
seitigen Befestigung des Halterahmens 7 am Schatten-
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fugenblendenbereich 3b des Blendenelements 3 zu ei-
ner optimierten Krafteinleitung bzw. Kraftübertragung
von auf das Objekthalteelement 5 einwirkenden Kräften
in die bzw. zu der Seitenwand 2 und damit in den bzw.
zu dem Grundkörper 1 bei.
[0034] In entsprechenden Ausführungen weist, wie im
gezeigten Beispiel, das Blendenelement 3 an einer der
Seitenwand 2 abgewandten Seite ein T-Befestigungs-
nutprofil 10 auf. Im gezeigten Beispiel dient dies dazu,
eine frontseitige Blendenleiste 22 über einen L-förmigen
Befestigungswinkel 23 zu halten, der mit einem L-Schen-
kel an der Blendenleiste 22 fixiert und mit seinem ande-
ren L-Schenkel passend in das T-Befestigungsnutprofil
10 eingefügt ist.
[0035] In vorteilhaften Ausführungsformen weist, wie
im gezeigten Beispiel, der Grundkörper 1 des Unterbau-
möbels mindestens eine weitere Seitenwand 12 mit einer
oberseitigen Wandstirnfläche 12a auf, und ein weiteres
Blendenelement 13 ist mit einem Befestigungsbereich
13a an einer Innenseite 12b der weiteren Seitenwand 12
befestigt, wie insbesondere aus den Fig. 1 bis 3 und 7
ersichtlich. Das weitere Blendenelement 13 erstreckt
sich mit einem Schattenfugenblendenbereich 13b nach
oben über die oberseitige Wandstirnfläche 12a der wei-
teren Seitenwand 12 hinaus. An der weiteren Seiten-
wand 12 ist ein weiteres Abdeckprofil 14 befestigt, das
mit einem Abdeckbereich 14a die oberseitige Wandstirn-
fläche 12b der weiteren Seitenwand 12 nach oben ab-
deckt. Ein weiteres Objekthalteelement 15 ist mit einem
Befestigungsbereich 15a an dem weiteren Blendenele-
ment 13 befestigt, alternativ am weiteren Abdeckprofil
14 oder sowohl am weiteren Blendenelement 13 als auch
am weiteren Abdeckprofil 14. Das weitere Objekthaltee-
lement 15 beinhaltet einen Objekthaltebereich 15b, mit
dem es über die weitere Seitenwand 12 des Grundkör-
pers 1 hinaus nach außen vorsteht.
[0036] Mit anderen Worten besitzt das Unterbaumöbel
16 in dieser Ausführung zwei Objekthalteelemente 5, 15
an zwei verschiedenen Seiten des Grundkörpers 1. Im
gezeigten Beispiel sind dies zwei gegenüberliegende
Seiten 24, 25 zwischen einer Vorderseite 26 und einer
Rückseite 27 des Grundkörpers 1, der in diesem Fall
einen im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt besitzt.
Das weitere Blendenelement 13 und das weitere Ab-
deckprofil 14 können in ihrer Ausführung und ihrer Be-
festigung am Grundkörper 1 dem Blendenelement 3 und
dem Abdeckprofil 4 entsprechen. Insoweit sind für ent-
sprechende Komponenten gleiche Bezugszeichen ver-
wendet, und es kann zur Vermeidung von Wiederholun-
gen auf die obigen Ausführungen verwiesen werden, ins-
besondere hinsichtlich der L-förmigen Realisierung des
Abdeckprofils 4, 14, der Form des Blendenelements 3,
13 und der gemeinsamen Befestigungsverbindung 6. Die
Blendenleiste 22 verläuft an der Vorderseite 26 des Un-
terbaumöbels 16 in etwa auf Höhe des oberen Bereichs
der Seitenwände 2, 12.
[0037] Des Weiteren beinhaltet beim gezeigten Bei-
spiel auch das weitere Objekthaltelement 15 den bügel-

förmigen Halterahmen 7 mit den zwei offenen Stirnenden
7a, 7b, wobei sich der weitere Halterahmen 7 von dem-
jenigen des Objekthalteelements 5 unterscheiden oder
zu diesem baugleich sein kann.
[0038] Im gezeigten Beispiel ist der Halterahmen 7 des
Objekthalteelements 5 als ein Handtuchhalter 8 ausge-
bildet, so dass das Objekthalteelement 5 insgesamt ei-
nen Handtuchhalter bildet. Das weitere Objekthalteele-
ment 15 ist als eine Objektablage 9 ausgebildet, die den
Halterahmen 7 als ein Rahmenteil 9a beinhaltet und eine
Ablageplatte 9b aufweist, die vom Rahmenteil 9a umge-
ben ist. Die Objektablage 9 kann beispielsweise dazu
dienen, einen Seifenspender oder andere an Waschein-
richtungen typischerweise verwendete Behältnisse ab-
zustellen. Im gezeigten Beispiel ist die Ablageplatte 9b
vom Rahmenteil 9a gehalten, wobei sie in eine Nut 9c
des Rahmenteils 9a eingelegt ist, wie speziell aus Fig. 6
ersichtlich. Wenn die Ablageplatte 9b herausgenommen
wird, kann das Rahmenteil 9a auf Wunsch auch als
Handtuchhalter fungieren.
[0039] Es versteht sich, dass in nicht gezeigter Weise
das Objekthalteelement auch dergestalt realisiert sein
kann, dass es einen Halterahmen aufweist, der sowohl
als Handtuchhalter fungiert als auch eine Ablageplatte
trägt, die in diesem Fall nur einen Teil der vom Halterah-
men umgebenen Fläche einnimmt, so dass die Restflä-
che zum Durchstecken eines Handtuchs oder dgl. ge-
nutzt werden kann.
[0040] Das Unterbaumöbel 16 ist im gezeigten Bei-
spiel von einer weitestgehend geschlossenen Bauform
mit geschlossenen Seiten 24, 25 bzw. Seitenwänden
oder Seitenteilen und mit geschlossener Vorderseite 26,
im gezeigten Fall unter Verwendung zweier Fronttüren
26a, 26b. Die Vorderseite 26 stellt die dem Benutzer zu-
gewandte Seite des Unterbaumöbels 16 dar, das mit der
Rückseite 27 an entsprechender Stelle an der Gebäu-
dewand z.B. eines Badezimmers montiert wird. In alter-
nativen Ausführungen ist das Unterbaumöbel in einer
ganz oder teilweise offenen Bauform realisiert, z.B. mit
offener Vorderseite und/oder mit nur teilweise, z.B. nur
in einem oberen Bereich, geschlossenen Seiten 24, 25,
beispielsweise als Regalmöbel. Das Unterbaumöbel 16
kann in nicht näher zu erläuternder, üblicher Weise je
nach Bedarf nutzbaren Stauraum im Grundkörper 1 mit
Verstaufächern und/oder Schubladen aufweisen.
[0041] In vorteilhaften Realisierungen verläuft, wie im
gezeigten Beispiel, eine Unterkante 19 des Oberteils 17
der sanitären Wascheinrichtung unter Bildung einer
Schattenfuge 20 mit vertikalem Abstand VA über der
oberseitigen Wandstirnfläche 2a der Grundkörper-Sei-
tenwand 2 des Unterbaumöbels. Der vertikale Abstand
VA bzw. die Schattenfuge 20 ermöglicht einen Toleran-
zausgleich für eine separate Wandmontage von Unter-
baumöbel 16 und Oberteil 17. Dabei bildet der Schatten-
fugenblendenbereich 3b, 13b des jeweiligen Blendene-
lements 3, 13 die Begrenzung der Schattenfuge 20 nach
innen, d.h. in Richtung horizontal in den Grundkörper 1
hinein. Dieser Toleranzausgleich ist insbesondere im
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Hinblick auf gängige Fertigungstoleranzen von üblicher-
weise aus Keramikmaterial gefertigten Waschbecken
von Vorteil.
[0042] In einer weiteren vorteilhaften, nicht gezeigten
Realisierung ist das Blendenelement 3 zur wahlweisen
Montage in der gezeigten Lage oder einer um 180° ge-
drehten Lage eingerichtet, so dass der Befestigungsbe-
reich 3a, 13a und der Schattenfugenblendenbereich 3b,
13b ihre Rollen tauschen, d.h. der zuvor als Befesti-
gungsbereich 3a, 13a dienende Teil des Blendenele-
ments 3, 13 fungiert dann als der Schattenfugenblenden-
bereich 3b, 13b und umgekehrt. Um dies zu ermöglichen,
versteht es sich, dass die Befestigungsverbindung 6 zum
Befestigen des Blendenelements 3, 13 an der Seiten-
wand 2, 12 und die Befestigungsverbindung 21 zum Be-
festigen des Halterahmens 7 bzw. Objekthalteelements
5 am Blendenelement 3, 13 in ihrer Lage am Blendene-
lement 3, 13 geeignet modifiziert sind. Wenn diese bei-
den Teile des Blendenelements 3, 13 in ihrer vertikalen
Höhe unterschiedlich gewählt sind, lässt sich auf Wunsch
bei Verwendung des Unterbaumöbels 16 einerseits in
Verbindung mit einem Waschbecken als Oberteil 17, wie
gezeigt, und andererseits in Verbindung mit einer
Waschtischplatte samt integriertem Waschbecken als
Oberteil 17 die Schattenfuge 20 mit gleicher vertikaler
Höhe bilden. Dazu wird in ersterem Fall das Teil des Blen-
denelements 3, 13 mit der größeren vertikalen Höhe und
im zweiten Fall durch die um 180° gedrehte Montage des
Blendenelements 3, 13 das Teil des Blendenelements
3, 13 mit der kleineren vertikalen Höhe als der Schatten-
fugenblendenbereich 3b, 13b benutzt, so dass der zu-
sätzliche Höhenbeitrag der Waschtischplatte kompen-
siert werden kann.
[0043] Im gezeigten Beispiel ist die Schattenfuge 20
an den Seiten 24, 25 und der Vorderseite 26 des Grund-
körpers 1 durchlaufend gebildet, wie insbesondere aus
den Fig. 2 und 3 ersichtlich, wobei an der Vorderseite 26
die Blendenleiste 22 als Begrenzung der Schattenfuge
nach innen fungiert.
[0044] Es versteht sich, dass das gezeigte Unterbau-
möbel 16 auch zur Kombination mit anders gestalteten
Oberteilen 17 der sanitären Wascheinrichtung verwend-
bar ist und dass das erfindungsgemäße Unterbaumöbel
in weiteren, nicht gezeigten Ausführungsformen bereit-
gestellt werden kann, u.a. auch als Unterbaumöbel für
eine Küchenspüle und/oder als wandhängendes statt
wandstehendes Unterbaumöbel.
[0045] Wie das gezeigte und die weiteren oben erläu-
terten Ausführungsbeispiele deutlich machen, stellt die
Erfindung in vorteilhafter Weise eine sanitäre Waschein-
richtung und ein damit ausgerüstetes Unterbaumöbel zur
Verfügung, das mit einem oder mehreren Objekthaltee-
lementen bestückt ist, die sich insbesondere als Hand-
tuchhalter oder Objektablage nutzen lassen, wobei das
Unterbaumöbel über eine Schattenfuge an das Oberteil
der sanitären Wascheinrichtung anschließen kann und
hierbei das Blendenelement die Schattenfuge nach in-
nen abdeckt und gleichzeitig zur Befestigung des Ob-

jekthalteelements genutzt werden kann.

Patentansprüche

1. Unterbaumöbel, insbesondere für eine sanitäre
Wascheinrichtung, mit

- einem Grundkörper (1), der eine Seitenwand
(2) mit einer oberseitigen Wandstirnfläche (2a)
aufweist, und
- einem Blendenelement (3), das mit einem Be-
festigungsbereich (3a) an einer Innenseite (2b)
der Seitenwand (2) befestigt ist und sich mit ei-
nem Schattenfugenblendenbereich (3b) nach
oben über die oberseitige Wandstirnfläche (2a)
der Seitenwand (2) hinaus erstreckt,
gekennzeichnet durch
- ein an der Seitenwand (2) befestigtes Abdeck-
profil (4) mit einem die oberseitige Wandstirn-
fläche (2a) der Seitenwand (2) nach oben ab-
deckenden Abdeckbereich (4a) und
- ein Objekthalteelement (5) mit einem Befesti-
gungsbereich (5a), mit dem es am Blendenele-
ment (3) und/oder am Abdeckprofil (4) befestigt
ist, und mit einem Objekthaltebereich (5b), mit
dem es über die Seitenwand (2) des Grundkör-
pers (1) hinaus nach außen vorsteht.

2. Unterbaumöbel nach Anspruch 1, weiter dadurch
gekennzeichnet, dass das Abdeckprofil (4) L-för-
mig eine den Abdeckbereich (4a) bildende, erste L-
Profilseite (41) und eine sich an der Innenseite (2b)
der Seitenwand (2) erstreckende, zweite L-Profilsei-
te (42) aufweist.

3. Unterbaumöbel nach Anspruch 2, weiter gekenn-
zeichnet durch eine Befestigungsverbindung (6),
durch die der Befestigungsbereich (3a) des Blende-
nelements (3) und die zweite L-Profilseite (42) des
Abdeckprofils (4) gemeinsam an der Innenseite (2b)
der Seitenwand (2) befestigt sind.

4. Unterbaumöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass das Objekt-
halteelement (5) einen bügelförmigen Halterahmen
(7) mit zwei offenen Stirnenden (7a, 7b) aufweist,
die den Befestigungsbereich (5a) des Objekthaltee-
lements (5) bilden.

5. Unterbaumöbel nach Anspruch 4, weiter dadurch
gekennzeichnet, dass der Halterahmen (7) mit sei-
nen beiden Stirnenden (7a, 7b) am Schattenfugen-
blendenbereich (3b) des Blendenelements (3) be-
festigt ist und/oder sich mit einem an seine beiden
Stirnenden (7a, 7b) angrenzenden Abstützabschnitt
(7c) auf dem Abdeckbereich (4a) des Abdeckprofils
(4) abstützt.
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6. Unterbaumöbel nach Anspruch 4 oder 5, weiter da-
durch gekennzeichnet, dass

- der Halterahmen (7) als ein Handtuchhalter (8)
ausgebildet ist oder
- das Objekthalteelement (5) als eine Objektab-
lage (9) ausgebildet ist, die den Halterahmen (7)
als ein Rahmenteil (9a) beinhaltet und eine Ab-
lageplatte (9b) aufweist, die vom Rahmenteil
(9a) umgeben ist.

7. Unterbaumöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass das Blen-
denelement (3) an einer der Seitenwand (2) abge-
wandten Seite ein T-Befestigungsnutprofil (10) auf-
weist.

8. Unterbaumöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper (1) mindestens eine weitere Seitenwand (12)
mit einer oberseitigen Wandstirnfläche (12a) auf-
weist und dass ein weiteres Blendenelement (13)
mit einem Befestigungsbereich (13a) an einer Innen-
seite (12b) der weiteren Seitenwand (12) befestigt
ist und sich mit einem Schattenfugenblendenbereich
(13b) nach oben über die oberseitige Wandstirnflä-
che (12a) der weiteren Seitenwand (12) hinaus er-
streckt, wobei ein an der weiteren Seitenwand (12)
befestigtes weiteres Abdeckprofil (14) mit einem die
oberseitige Wandstirnfläche (12a) der weiteren Sei-
tenwand (12) nach oben abdeckenden Abdeckbe-
reich (14a) und ein weiteres Objekthalteelement (15)
mit einem Befestigungsbereich (15a), mit dem es
am weiteren Blendenelement (13) und/oder am wei-
teren Abdeckprofil (14) befestigt ist, und mit einem
Objekthaltebereich (15b) vorgesehen sind, mit dem
es über die weitere Seitenwand (12) des Grundkör-
pers (1) hinaus nach außen vorsteht.

9. Sanitäre Wascheinrichtung mit

- einem Unterbaumöbel (16) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9 und
- einem Oberteil (17), das ein Waschbecken (18)
beinhaltet und über dem Unterbaumöbel (16)
angeordnet ist, wobei es zur Wandmontage
oder zur Montage am Unterbaumöbel (16) ein-
gerichtet ist.

10. Sanitäre Wascheinrichtung nach Anspruch 9, weiter
dadurch gekennzeichnet, dass eine Unterkante
(19) des Oberteils (17) unter Bildung einer Schatten-
fuge (20) mit vertikalem Abstand (VA) über der ober-
seitigen Wandstirnfläche (2a, 12a) der Grundkörper-
Seitenwand (2, 12) des Unterbaumöbels (16) ver-
läuft.

13 14 



EP 4 324 359 A1

9



EP 4 324 359 A1

10



EP 4 324 359 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 4 324 359 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 4 324 359 A1

13

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 2450947 A1 [0004]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

